Antrag zum Tierversuchsvorhaben

1. Angaben zum Versuchsvorhaben
	Titel des Tierversuchsvorhabens:
     



Handelt es sich bei Ihrem geplanten Tierversuchsvorhaben um ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren?   Ja ☐		Nein ☐
Wenn ja: Bitte Rechtsgrundlage im Falle des vereinfachten Genehmigungsverfahrens angeben: 
☐	§ 8a Abs. 1 Nr. 1a TierSchG[footnoteRef:1]; rechtlich vorgeschrieben* [1:  Tierschutzgesetz vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313) in der aktuell gültigen Fassung] 

☐ 	§ 8a Abs. 1 Nr. 1b TierSchG; in allgemeiner Verwaltungsvorschrift vorgesehen*
☐ 	§ 8a Abs. 1 Nr. 1c TierSchG; rechtlich behördlich oder gerichtlich angeordnet oder für behördliche Entscheidung gefordert*/**
☐	§ 8a Abs. 1 Nr. 2a TierSchG; diagnostische Maßnahmen zur Erkennung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder körperlichen Beschwerden bei Menschen oder Tieren
☐	§ 8a Abs. 1 Nr. 2b TierSchG; diagnostische Maßnahmen zur Prüfung von Seren, Blutzubereitungen, Impfstoffen, Antigenen oder Testallergenen im Rahmen von Zulassungsverfahren oder Chargenprüfungen
☐	§ 8a Abs. 1 Nr. 3a TierSchG; Vorhaben zur Herstellung, Gewinnung, Aufbewahrung oder Vermehrung von Stoffen, Produkten oder Organismen nach bereits erprobten Verfahren 
☐	§ 8a Abs. 1 Nr. 3b TierSchG; Vorhaben, die nach bereits erprobten Verfahren zu diagnostischen Zwecken vorgenommen werden
** Im Falle von § 8a Abs. 1 Nr. 1 c TierSchG bitte Nachweis beilegen!

	* Beschreibung der Rechtsgrundlage des vereinfachten Genehmigungsverfahrens unter Angabe der genauen Textstellen:

	     



Bei der Durchführung mehrerer gleichartiger Vorhaben nach § 8a Abs. 1 Satz 1 TierSchG im vereinfachten Genehmigungsvorhaben bitte hier die voraussichtliche Zahl der Versuchsvorhaben angeben (§ 37 Abs. 1 TierSchVersV): 
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2. Angabe des Zwecks des Versuchsvorhabens nach § 7a Abs. 1 TierSchG 

Die Untersuchungen sind unerlässlich zum/zur:

☐	1.) 	Grundlagenforschung 
☐	2.a) 	Vorbeugung, Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder 
körperliche Beschwerden bei Menschen oder Tieren
☐	2.b) 	Erkennung oder Beeinflussung physiologischer Zustände oder Funktionen bei Menschen
 			oder Tieren
☐	2.c) 	Förderung des Wohlergehens von Tieren oder Verbesserung der Haltungsbedingungen von 
landwirtschaftlichen Nutztieren 
☐	3.) 	Schutz der Umwelt im Interesse der Gesundheit oder des Wohlergehens von Menschen oder 
Tieren
☐	4.) 	Entwicklung und Herstellung sowie Prüfung der Qualität, Wirksamkeit oder Unbedenklichkeit 
von Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln oder anderen Stoffen oder Produkten mit
einem der in Nr. 2 a bis c oder unter Nr. 3 genannten Ziele
☐	5.) 	Prüfung von Stoffen oder Produkten auf ihre Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge
☐	6.) 	Forschung im Hinblick auf die Erhaltung der Arten
☐	7.) 	Aus-, Fort- oder Weiterbildung
☐	8.) 	Gerichtsmedizinische Untersuchungen
	Erläuterungen:
Hier ist die Wahl kurz zu begründen.
     



3. Handelt es sich um einen Doppel- oder Wiederholungsversuch (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1b)?
☐	Ja	 ☐	Nein
Wenn ja: Begründen Sie unter 4., warum die Überprüfung der bereits bekannten Versuchsergebnisse unerlässlich ist. 

4. Wissenschaftlich oder pädagogisch begründete Darlegung der Unerlässlichkeit des Versuchsvorhabens unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse (§ 7a Abs. 2 Nr. 1 TierSchG i. V. m. § 31 TierSchVersV[footnoteRef:2]) und wissenschaftlich begründete Rechtfertigung, dass das angestrebte Versuchsergebnis noch nicht hinreichend bekannt ist (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 b) TierSchG) [2:  Tierschutz-Versuchstierverordnung vom 1. August 2013 (BGBl. I S. 3125, 3126), in der aktuell gültigen Fassung] 

	Erläuterungen:
Bitte beschreiben Sie das Forschungsfeld und ordnen Sie das Tierversuchsvorhaben in den aktuellen Kenntnisstand ein. 
Im Fokus dieses Abschnittes steht die Vorstellung der wissenschaftlichen Fragestellung und eine Erläuterung, mit welchen Methoden diese beantwortet werden soll. 
Wissenschaftlicher Hintergrund: kurz, knapp und allgemein verständlich (die Verwendung von Texten aus wissenschaftlichen Anträgen (z. B. aus DFG-Anträgen) ist für diesen Antrag meist ungeeignet, da diese häufig sehr detailliert und fachsprachlich sind). 
· Legen Sie den Erkenntnisgewinn für das geplante Versuchsvorhaben dar.
· Formulieren Sie eine klare Fragestellung/Hypothese.
· Stellen Sie die Methoden dar, die zur Beantwortung der Fragestellung genutzt werden sollen.
· Bitte legen Sie die Unerlässlichkeit für alle Aspekte Ihres Tierversuchsvorhabens, insbesondere den Versuchsaufbau, die Tierzahl, die Gruppen und die Methoden dar. Hier sollte auch auf eigene Voruntersuchungen und solche anderer Arbeitsgruppen Bezug genommen werden.
     



5. Ausschöpfung zugänglicher Informationsmöglichkeiten (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1b TierSchG)
Bitte erstellen Sie ein Datenbankprotokoll zu der aktuellen, durchgeführten Literaturrecherche zur Unerlässlichkeit Ihres Versuchsvorhabens. Verwenden Sie hierzu die Vorlage „Merkblatt Datenbankprotokolle“ (zu finden unter: https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/veterinaerwesen/tierschutz/versuchsvorhaben/).
	
	Datum
	Datenbank
	Suchbegriff
	Titel und PMID
	Relevanz 

	
	Pubmed
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




6. Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass zur Erreichung des mit dem Tierversuch angestrebten Ergebnisses keine andere Methode oder Versuchsstrategie, die ohne Verwendung eines lebenden Tieres auskommt (z. B. Zellkulturen, isolierte Organe) und die nach dem Unionsrecht anerkannt ist, zur Verfügung steht (§ 7a Abs. Satz 3 Nr. 2 TierSchG)
Bitte erläutern Sie dies und erstellen Sie zusätzlich ein zweites Datenbankprotokoll zur Recherche möglicher Alternativmethoden. Verwenden Sie hierzu (wie bereits unter Punkt 5) die Vorlage „Merkblatt Datenbankprotokolle“ (zu finden unter: https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/veterinaerwesen/tierschutz/versuchsvorhaben/).
	Erläuterungen:
Warum sind Alternativmethoden für die Beantwortung der Fragestellung ungeeignet? Warum ist kein Einsatz einer Ersatzmethode möglich? Wurden ggf. für Vorarbeiten Alternativmethoden eingesetzt? Können parallel zur Versuchsdurchführung Ergänzungsmethoden angewendet werden? 
     



	Recherche nach Alternativmethoden:
	Datum
	Datenbank
	Suchbegriff
	Titel
	Relevanz 

	
	Smafira
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	NAT-Database
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





7. Aufführung der vorgesehenen Tierarten, Alter, ggf. Gewicht und Geschlecht (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1c TierSchVersV), Beschreibung der Linien und deren Bezeichnung nach der internationalen Nomenklatur (ggf. „Abschlussbeurteilung genetisch veränderter Zuchtlinien“ des Züchters als Anlage beifügen)

Beantragen Sie Tiere aus genetisch veränderten Linien?
☐	Ja	 ☐	Nein
Wenn Ja: Fügen Sie bitte die entsprechende/n Abschlussbeurteilung/en bei oder begründen Sie, warum das in diesem speziellen Fall nicht nötig ist.
	Erläuterungen:
Bitte erläutern Sie die wissenschaftliche Begründung für die Wahl der Tierarten unter Benennung der Spezies und des Stammes nach internationaler Nomenklatur (hier hat sich gezeigt, dass die Einführung von Trivialnamen die Bearbeitung vereinfacht, bitte führen Sie daher bei der Verwendung mehrerer Linien zusätzlich eine versuchseigene, vereinfachte Bezeichnung ein).
Geben Sie Spezifikationen zum Alter, Gewicht UND Geschlecht an und begründen Sie dieses (gehen Sie bitte bei Verwendung beider Geschlechter auch darauf ein, welches Verhältnis Sie innerhalb der Gruppen anstreben).
Bei der Verwendung oder Erzeugung genetisch veränderter Linien müssen die Eigenschaften und eine ggf. auftretende Belastung beschrieben und dargelegt werden, welche Fragestellung mit der jeweiligen Linie beantwortet werden soll.
     


8. Aus welcher/welchen Zucht/Zuchten (Name und Anschrift) stammen die Tiere?
	Bitte spezifizieren Sie, welche Linien aus welcher Zucht bezogen werden.
     
Zuchteinrichtungen des DRFZ:
Im Bundesinstitut für Risikobewertung
Diedersdorfer Weg 1, 12277 Berlin

Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Tierhaltung 5. OG, Räume 5.01, 5.08 und 5.09

Zuchteinrichtungen der Charité FEM:
Robert-Rössle-Str. 10
Haus 92
13126 Berlin

Kommerzielle Züchter:
Charles River Laboratories
Research Models and Services, Germany GmbH
Sandhofer Weg 7
97633 Sulzfeld




Handelt es sich um eigens für Tierversuche gezüchtete Tiere (§§ 19 bis 24 TierSchVersV)?
☐	Ja
☐	Nein
☐	Es handelt sich um Landwirtschaftliche Nutztiere
☐	Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach § 19 Abs. 1 Satz 2 oder § 20 Satz 2 oder § 21 TierSchVersV wird hiermit gestellt 
	Erläuterungen:
     



9. Die vorgesehenen Tiere wurden bereits in einem anderen Versuchsvorhaben im Sinne des § 18 TierSchVersV verwendet
☐	Ja	 ☐	Nein
	Wenn Ja: Beschreibung der Art, Dauer und Belastung der bislang erfolgten Eingriffe an den betreffenden Tieren, Aktenzeichen und Angabe der zuständigen Behörde; tierärztliche Empfehlung beifügen (§ 18 Abs. 1 Nr. 4 TierSchVersV): 
     



10. Vorgesehene Gesamttierzahl und Begründung einschließlich Angaben zur biometrischen Planung (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1c und 1i TierSchVersV) 
Die Anlage „Formblatt Angaben zur Biometrischen Planung“ ist für jeden Teilversuch gesondert ausgefüllt beizufügen (zu finden unter https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/veterinaerwesen/tierschutz/versuchsvorhaben/).
	Erläuterungen:
Bitte geben Sie hier eine zusammenfassende Übersicht zur Gesamttierzahl und zur Einteilung in den jeweiligen Gruppen bzw. Teilversuchen an.
     

	Tierart
	Gesamttierzahl (inkl. Reservetiere)

	Mus musculus
	Hier die Summe ALLER im Versuch verwendeten Tiere inkl. Reservetiere angeben.

	(Strain)
	     

	(Strain)
	     

	     
	     

	     
	     






11. Beschreibung der praktischen Durchführung aller Eingriffe und Behandlungen bezogen auf die jeweilige Versuchsgruppe in ihrer Art, Dauer und Berücksichtigung des Betäubungsverfahrens; detaillierte Darstellung sämtlicher Maßnahmen mit zeitlichem Verlauf (§ 17 i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1d TierSchVersV) 
	Erläuterungen:
Die Verwendung von Grafiken und einem Zeitstrahl ist zur Veranschaulichung der Versuchsvorhaben (vor allem bei Teilversuchen) und zahlreichen Eingriffen und Behandlungen vorteilhaft.
In diesem Abschnitt sollten Sie konkret und strukturiert das Versuchsdesign darlegen. Es müssen alle Eingriffe und Behandlungen einschließlich eventueller Narkosen und/oder Analgesien detailliert dargelegt werden. Hierbei sind unter anderem auch die Applikationstechniken (im Detail Kanülengrößen, Injektionsvolumina, Blutentnahmevolumina, Häufigkeiten und Entnahmeorte) darzulegen. Abweichungen von den Empfehlungen sollten ausführlich begründet werden. 
Der Versuchsablauf muss für jede Untersuchungsgruppe nachvollziehbar dargestellt werden. Gehen Sie auf die geplanten Überwachungsintervalle nach den jeweiligen Eingriffen und Behandlungen ein. Hilfreich sind Operations- und Narkoseprotokolle, sowie SOPs (Verfahrensanweisungen). 
Die maximale Anzahl an Eingriffen und Behandlungen pro Einzeltier muss dargestellt werden, damit eine Belastungsbewertung möglich ist. Die Belastungseinschätzung selbst wird unter Punkt 16 durchgeführt. 
     

Anästhesie:	Comment by Theres Manthey: Beispiele für gängige Methoden am DRFZ
Für die Anästhesie ist eine Kombination aus Ketamin (100 mg/kg Körpergewicht) und Xylazin (10 mg/kg Körpergewicht) vorgesehen. Die Injektion erfolgt i.p. in einem Winkel von 45° ins laterale Abdomen. Dafür werden die Mäuse leicht mit dem Kopf nach unten kurzzeitig fixiert, um die Bauchorgane cranial zu verlagern und somit das Risiko einer Verletzung dieser zu verringern.
Die Anästhesie wurde bereits erfolgreich etabliert und gewährleistet eine sichere, ausreichend andauernde Anästhesie. Die Narkosetiefe wird wiederholt vor jedem Eingriff überprüft.

Blutentnahme V. facialis:
Die Punktion erfolgt an dem Punkt, an dem die orbitale Vene, die submandibulare Vene und andere Venen zusammenfließen. Die Tiere werden kurzzeitig fixiert, dabei wird gleichzeitig der Venenplexus gestaut. Mit einer Lanzette (max. 5 mm) wird lateral der Venenplexus mit einem gezielten Stich punktiert. Mit Lösen der Fixierung wird der Venenplexus nicht mehr gestaut und die Blutung stoppt.


Blutentnahme (Schwanzvenen):
Mittels einer Wärmelampe (an einem Stativ in dem für Kleintiere empfohlenen Abstand von 55 cm über dem Käfig angebracht) wird der Schwanz der Tiere erwärmt. Die Erwärmungszeit von max. 5 min wird genauestens kontrolliert, um eine Überhitzung der Tiere auszuschließen. 
Die Mäuse werden in einer Kiste/Restrainer fixiert, um die sichere Punktion der Vene mittels Kanüle zu gewährleisten.

Injektion i.v. (Schwanzvenen)
Mittels einer Wärmelampe (an einem Stativ in dem für Kleintiere empfohlenen Abstand von 55 cm über dem Käfig angebracht) wird der Schwanz der Tiere erwärmt. Die Erwärmungszeit von max. 5 min wird genauestens kontrolliert, um eine Überhitzung der Tiere auszuschließen. 
Die Mäuse werden in einer Kiste/Restrainer fixiert, um die sichere intravenöse Platzierung der Kanüle zu gewährleisten. (max. 0,15 ml NaCl)

Injektion s.c. (lateral vom Schwanzansatz):
Die Tiere werden kurzzeitig in einer Kiste/Restrainer fixiert, um die gezielte s.c. Injektion zu gewährleis-ten. (max. 0,5 ml NaCl)

Injektion s.c. (Nackenfalte):
Die Tiere werden auf einem Gitter platziert und in der Nackenfalte leicht fixiert, so dass die s.c. Injektion gezielt erfolgen kann. (max. 0,5 ml NaCl)

Schlundsondenfütterung:
Die Schlundsondenfütterung stellt eine Methode zur Verabreichung von Substanzen dar, deren Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt bzw. Einfluss auf die Mikrobiota untersucht werden soll. 
Die Tiere werden kurzzeitig fixiert und die gebogene Schlundsonde vorsichtig über das Maul unter Auslösung des Schluckreflexes in den Ösophagus eingeführt. Geachtet wird dabei auf die Länge der Sonde, die vor dem Einführen an das Tier angehalten wird, um ein Gefühl dafür zu entwickelten, wie weit sie eingeführt werden darf damit eine Verletzung der Tiere ausgeschlossen wird.


Intramuskuläre Injektion:
Da eine intramuskuläre Injektion schmerzhafter ist als bspw. s.c. werden die Tiere zur Vermeidung von Abwehrbewegungen und somit Vorbeugung von Verletzung des Muskels oder Ischiasnervs sowie zur Stressreduktion anästhesiert. Anschließend erfolgt die intramuskuläre Injektion von PBS (Volumen max. 40 µL) in den posterioren Anteil des Musculus quadriceps femoris (Hinterbein) unter Schonung des N. ischiadicus. 

Retrobulbärer Venenplexus: 
Die Punktion erfolgt in tiefer Narkose im medialen Augenwinkel.


Herzpunktion:
Das Tier wird mittels Injektionsanästhetikum tief narkotisiert (Ketamin/Xylazin, 100/10 mg/kg i.p.). Anschließend wird mittels einer Kanüle Blut aus dem Herzen entnommen. Zur Sicherstellung des Todes erfolgt im Anschluss eine zervikale Dislokation.



	



12. Beschreibung und Begründung von Maßnahmen zur Schmerzlinderung und Betäubung bzw. deren Unterlassung (§ 17 Abs. 1-5 i.V.m § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2c TierSchVersV)
(Angaben nicht erforderlich für Anzeigen nach § 8a Abs. 3 TierSchG (Versuche an Zehnfußkrebsen))

Werden schmerzhafte Eingriffe ohne Betäubung durchgeführt?
☐	Ja	 ☐	Nein
	Erläuterungen:
Mittel, durch die das Äußern von Schmerzen verhindert oder beeinträchtigt werden (z. B. Muskelrelaxantien), dürfen bei einem betäubten Wirbeltier oder Kopffüßer nur angewendet werden, wenn dies wissenschaftlich begründet ist. Bei einem nicht betäubten Wirbeltier oder Kopffüßer dürfen keine Mittel angewendet werden, durch die das Äußern von Schmerzen verhindert oder beeinträchtigt werden.
     



13. Im Rahmen der Versuchsdurchführung notwendige, geplante Maßnahmen und Kontrollen zur medizinischen und tierärztlichen Versorgung der vorgesehenen Tiere (z. B. Antibiose, Verbandswechsel, etc.) 
	Erläuterungen: 
Beschreiben Sie bitte die Art und Häufigkeit (inkl. des konkreten zeitlichen Abstands zwischen den Kontrollen). Falls diese Angaben bereits unter Punkt 11 gemacht wurden, genügt ein Hinweis darauf. 
     



14. Vorbereitung der Tiere auf den Versuch und Darstellung der vorgesehenen Eingewöhnungs- und Trainingsprogramme, die für die Tiere, die Verfahren und die Dauer des Versuchsvorhabens geeignet sind (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 c) TierSchG i.V.m. § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1k TierSchVersV)
	Erläuterungen:
Es sind entsprechende Eingewöhnungs- und/oder Trainingsprogramme für die Tiere einzureichen. Diese müssen konkrete Verhaltens-/Trainingsziele enthalten, die erreicht sein müssen, bevor ein Tier in die Studie aufgenommen werden kann. Falls dies nicht geplant wird, muss begründet werden, warum kein Training vorgenommen werden kann/soll. Ebenso sollten Kriterien definiert werden, wann das Training abgebrochen wird/werden muss. Machen Sie bitte auch Angaben zur Art der Belohnung bei positiver Verstärkung bzw. begründen Sie, warum dies ggf. nicht möglich ist. 
[bookmark: _GoBack]
Alle Tiere, die in unserer Zuchteinrichtung geboren werden, erlernen ab dem Absetzen das Umsetzen mittels Tunnel- oder Cup Handling. Nach Ankunft in der Experimentalhaltung erhalten sie eine mindestens einwöchige Eingewöhnungszeit. 
Die Tiere werden drei Tage lang an das Handling durch den Menschen gewöhnt. Am DRFZ praktizieren wir das hier beschriebene Gewöhnungsprogramm bereits einige Jahre und konnten beobachten, dass in den ersten drei Tagen die Scheu der Tiere sichtbar abnimmt, während ein Training in den Folgetagen keine weiteren erkennbaren Effekte lieferte. Das Gewöhnungsprogramm wird ausschließlich von den erfahrenen Mitarbeiter*innen des Projekts durchgeführt und gestaltet sich wie folgt:
Tag 1 > Beschnuppern der Hände und Kennenlernen des Mulltuchs, welches den Tieren die Möglichkeit zum spielerischen Verstecken und Erkunden gibt. Beschnuppern des experimentellen Settings: Spritzen, Restrainer.	Comment by Theres Manthey: Vorschlag für ein Gewöhnungsprogramm. Bitte dem Versuch entsprechend anpassen.
Tag 2 > Wie Tag 1 und zusätzlich sanfte Handling-/Fixierübungen.
Tag 3 > Wie Tag 2, zusätzlich kurzes Fixieren im Restrainer und andeuten von Injektionen mit Kanülenschutz.
Die Trainingszeit dauert pro Tag und Käfig ca. 10 min, in Abhängigkeit wie neugierig und aufgeweckt oder ängstlich und zurückhaltend die Tiere sind. Außerdem erhalten die Mäuse im Gewöhnungsprogramm am Ende jedes Trainings Glukoselösung oder Haferflocken als Belohnung. 

Für Tiere der Versuchsteile ... beantragen wir kein versuchsvorbereitendes Training. Wir sehen die Belastung durch das Training als höher an, als eine einmalige Injektion und Tötung nach wenigen Stunden.




15. Verfahren am Versuchsende (§ 28 TierSchVersV)
Eine sachkundige Person (z. B. Tierärztin/Tierarzt) hat nach Abschluss eines Tierversuchs darüber zu entscheiden, ob die Versuchstiere am Versuchsende bei Vorliegen eines vernünftigen Grundes getötet werden sollen. Die verantwortliche Person hat darüber zu entscheiden, ob die Möglichkeit des Weiterlebens nach Abschluss des Tierversuches besteht. 
Primaten, Einhufer, Paarhufer, Hunde, Hamster, Katzen, Kaninchen oder Meerschweinchen sind unverzüglich für eine tierärztliche Untersuchung vorzustellen. Die Prüfung auf das Vorliegen eines vernünftigen Grundes zum Töten eines Tieres ist gem. § 28 TierSchVersV eine Einzelfallentscheidung, die nach Versuchsende für jedes Tier nach sorgfältiger Prüfung durch eine sachkundige Person einzeln getroffen und begründet werden muss. 
Die Vorabgenehmigung der Tötung von Versuchstieren, die nicht Bestandteil des Tierversuchs sind (z. B. gezüchtete und nicht verwendete Tiere), ist gesetzlich nicht vorgesehen und kann vom LAGeSo daher nicht beschieden werden. Insofern wird eine solche Vorabgenehmigung vom LAGeSo nicht erteilt. 
☐	Tötung
	Beschreibung des Tötungsverfahrens (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 g i.V.m. Anlage 2 Nr. 1 TierSchVersV) und Begründung des gewählten Verfahrens. Geben Sie an, falls ein anderes Verfahren bei vorzeitigem Versuchsabbruch verwendet werden soll.
Erläuterungen: 
Hier ist der vernünftige Grund darzulegen, der die Tötung der Tiere am Versuchsende unerlässlich macht. Können nach Abschluss eines Tierversuchs die Versuchstiere nach dem Urteil der sachkundigen Person nur unter mehr als einer geringen Belastung in Bezug auf Schmerzen, Leiden oder Schäden weiterleben, so sind die Tiere unverzüglich schmerzlos zu töten. 
     



Abschluss des gewählten Tötungsverfahrens nach Anlage 2 Nr. 2 TierSchVersV mittels
☐	Bestätigen des endgültigen Kreislaufstillstands
☐	Zerstören des Gehirns
☐	Durchtrennen des Rückenmarks im Genick
☐	Entbluten
☐	Bestätigen des Eintritts der Totenstarre

☐	Weiterleben der Tiere nach Abschluss eines Tierversuchs
	Verbleib der Tiere nach dem Ausscheiden aus dem Versuch:
Geben Sie diese Tierzahlen bitte in der NTP unter „Rückkehr in das Haltungssystem“ an!
     



16. Beschreibung und Bewertung der Belastung (Intensität und Dauer von Schmerzen, Leiden oder Schäden), wissenschaftliche Begründung der Einstufung des Schweregrades nach Artikel 15 Abs. 1 i. V. m. Anh. VIII der RL 2010/63/EU* bezogen auf die jeweilige Tierart und Versuchsgruppe in Anlehnung an die Ausführungen zu Ziffer 11. unter Benennung konkreter Abbruchkriterien (In diesem Zusammenhang auch Darstellung Genotyp-bedingter Belastungen genetisch veränderter Tiere (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2b TierSchVersV)

In die Tabelle sind alle bei den Tieren durchgeführten Behandlungen und Eingriffe einzeln aufzulisten. Hierbei sind auch bspw. spezielle Diäten oder die Einzelhaltung im Versuch gemeint, sowie die Belastung durch den gewählten Genotyp. Bewertet wird anschließend nicht nur der einzelne Eingriff selbst, sondern auch die Häufigkeit, in der dieser am Einzeltier stattfindet, sowie ggf. eine mögliche kumulative Belastung. Legen Sie bitte auch Unterschiede zwischen den Gruppen dar, wenn mehrere Eingriffe und Behandlungen erfolgen und es hierbei zu unterschiedlichen Belastungsgraden kommt. Zum Schluss wird daraus eine voraussichtliche maximale Belastung für das Einzeltier abgeschätzt. Alle bei den Tieren be- und entstehenden Schmerzen, Leiden und Schäden sind hierbei zu berücksichtigen. Bitte nennen Sie auch die konkreten Symptome, die bei den Tieren modellbedingt induziert werden oder als Nebenwirkung im Verlauf des Studienprotokolls auftreten können sowie die zu erwartende Dauer. 
*https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0063-20190626&from=EN#tocId121


	Welche Eingriffe/Behandlungen erfahren die Tiere im Rahmen der Studie?[footnoteRef:3] [3:  für jeden Eingriff ist eine gesonderte Zeile auszufüllen] 

	Wie groß können die verursachten Schmerzen, Leiden und/oder Schäden sein? Welche nachteiligen Auswirkungen hat dies auf die Tiere?
	Wie kann die Belastung für die Tiere in diesem Versuchsvorhaben reduziert werden (Refinement)?

	
	
	Maßnahmen zur Reduzierung von Schmerzen, Leiden oder Schäden (z.B. kürzere Untersuchungszeit, frühere Untersuchungsendpunkte, frühe Maßnahmen bei Komplikationen, Training, etc.)
	Abbruchkriterien (humane endpoints)

	p.o. Applikation	Comment by Theres Manthey: Beispiele für gängige Methoden am DRFZ
	Gering, kurzzeitige Stressbelastung aufgrund der Fixation
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung
	Aversive Reaktionen, die für das Tier oder den Durchführenden eine Gefahr darstellen können (z.B. wiederholte Beißversuche, starke Fluchtreaktionen, aber auch Angststarre)

	i.p. Applikation
	Gering, kurzzeitige Stressbelastung aufgrund der Fixation, kurzer Einstichschmerz
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung
	Aversive Reaktionen, die für das Tier oder den Durchführenden eine Gefahr darstellen können (z.B. wiederholte Beißversuche, starke Fluchtreaktionen, aber auch Angststarre)

	s.c. Applikation
	Gering, kurzzeitige Stressbelastung aufgrund der Fixation, kurzer Einstichschmerz
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung
	Aversive Reaktionen, die für das Tier oder den Durchführenden eine Gefahr darstellen können (z.B. wiederholte Beißversuche, starke Fluchtreaktionen, aber auch Angststarre)

	i.v. Applikation
	Die Fixation der Mäuse zur Injektion stellt eine Stressbelastung dar, ist jedoch für die sichere intravenöse Platzierung der Kanüle unvermeidbar und darüber hinaus nur von kurzer Dauer. Kurzer Einstichschmerz.   
Die Belastung ist gering.
	Gute Fixierung mit Restrainer, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung, Erwärmen des Schwanzes mit der Rotlichtlampe ermöglicht eine sehr viel schnellere und sicherere Injektion und minimiert daher die Fixierungszeit
	Aversive Reaktionen, die für das Tier oder den Durchführenden eine Gefahr darstellen können (z.B. wiederholte Beißversuche, starke Fluchtreaktionen, aber auch Angststarre)

	Anästhesie
	Kurze Stressbelastung aufgrund der Fixation bei der i.p. Applikation. Kurzer Einstichschmerz.   
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung.
	Aversive Reaktionen, die für das Tier oder den Durchführenden eine Gefahr darstellen können (z.B. wiederholte Beißversuche, starke Fluchtreaktionen, aber auch Angststarre) 

	i.m. Injektion
	Kurzzeitige Stressbelastung aufgrund der Fixation bei der i.p. Applikation bei Narkose
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung an die Fixation. Überprüfung der Anästhesietiefe vor Durchführung.
	Keine ausreichende Narkosetiefe

	Retrobulbäre Punktion
	Kurzzeitige Stressbelastung aufgrund der Fixation bei der i.p. Applikation bei Narkose
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung an die Fixation. Überprüfung der Anästhesietiefe vor Durchführung.
	Keine ausreichende Narkosetiefe

	Herzpunktion
	Keine Wiederherstellung der Lebensfunktion, kurzzeitige Stressbelastung aufgrund der Fixation bei der i.p. Applikation bei Narkose; die Tiere erwachen nicht mehr aus der Narkose, sondern werden getötet.
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung an die Fixation. Überprüfung der Anästhesietiefe vor Durchführung.
	Keine ausreichende Narkosetiefe

	Tötung
	Keine Wiederherstellung der Lebensfunktion 
	Gute Fixierung, erfahrenes Personal, versuchsvorbereitende Gewöhnung an die Fixation. Überprüfung der Anästhesietiefe vor Durchführung.
	Entfällt





Die den Tieren zugefügten Schmerzen, Leiden oder Schäden sind voraussichtlich:

☐	gering		☐	mittel 
☐	schwer		☐	keine Wiederherstellung der Lebensfunktion*
*(das komplette Versuchsvorhaben findet als Akutversuch in Narkose ohne Wiedererwachen der Tiere statt) 
	Erläuterungen:
     



Werden an einem Tier Eingriffe oder Behandlungen durchgeführt, die zu länger anhaltenden oder sich wiederholenden erheblichen Schmerzen oder Leiden führen, die nicht gelindert werden können? (§ 25 Abs. 1 und 2 TierSchVersV)
☐	Ja 	☐	Nein
	Wenn Ja: Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass das angestrebte Versuchsergebnis vermutlich für wesentliche Bedürfnisse von Mensch und Tier einschließlich der Lösung wissenschaftlicher Probleme von hervorragender Bedeutung und unerlässlich ist.
     



17. Informationen zu den Versuchs- und Beobachtungsstrategien zur Minimierung der Schmerzen, des Leidens und der Schäden der Tiere mit Benennung konkreter Abbruchkriterien (§ 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1d und 1i TierSchVersV) und Darstellung der Sicherstellung der medizinischen Versorgung (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. TierSchG)
Bitte erstellen Sie Score Sheets, die Ihrem Versuchsvorhaben angemessen sind und legen Sie diese als Anlage bei. Bei mehreren unterschiedlichen Teilversuchen können auch mehrere Score Sheets eingereicht werden.
Orientieren Sie sich bei der Erstellung des Score Sheets an dem „Merkblatt Score Sheet“ (zu finden unter https://www.berlin.de/lageso/gesundheit/veterinaerwesen/tierschutz/versuchsvorhaben/) und beachten Sie, dass die Einstufung des Schweregrades Ihres Versuchsvorhabens in dem Score Sheet zu berücksichtigen ist.

18. Ethische Vertretbarkeit des Versuchs (§ 7a Abs. 2 Nr. 3 TierSchG): Wissenschaftlich begründete Darlegung, dass die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden der Versuchstiere in Hinblick auf den Versuchszweck ethisch vertretbar sind (§ 7a Abs. 2 Nr. 3 TierSchG)
	Erläuterungen:
Hier ist darzulegen, inwieweit die durch die beschriebenen Eingriffe und Behandlungen induzierten Schmerzen, Leiden, Ängste und Schäden an den Tieren zur Beantwortung der Fragestellung gerechtfertigt sind. Im Sinne einer Schaden-Nutzen-Analyse hat eine ethische Abwägung zu erfolgen. Die auftretenden Symptome und Belastungen der Tiere sind konkret zu benennen und dem erhofften Erkenntnisgewinn gegenüberzustellen. Der alleinige Verweis auf die Reduktion auf das unerlässliche Maß an Schmerzen, Leiden oder Schäden ist hier nicht ausreichend. Welches Ergebnis erwarten Sie durch die Versuche und inwieweit werden davon Mensch, Tier und Umwelt profitieren können? 
     



19. Beschreibung der Haltungsbedingungen und des Enrichments der Tiere (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 TierSchG und § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 TierSchVersV)
	Erläuterungen:
Die Haltung erfolgt in IVC-GM500-Käfigen (Standort Mitte) oder unter der Filterhaube im SPF Bereich (Standort Marienfelde). Um dem Sozialbedürfnis der Tiere gerecht zu werden, werden die Mäuse in Gruppen zu maximal 5 Tieren (IVC GM 500) bzw. 8 Tieren (Filtertop), nach Geschlechtern getrennt, gehalten. 
Als Enrichment befinden sich generell im Käfig Nagehölzer, Watterollen sowie ein Klettertunnel als zweite Ebene. Die Tiere haben nach der Anlieferung eine Eingewöhnungsphase von wenigstens 7 Tagen vor Versuchsbeginn, um sich an die neue Umgebungskulisse zu gewöhnen.Es wird extra hierfür vorgesehenes autoklaviertes Alleinfuttermittel für die Haltung von Mäusen sowie autoklaviertes bzw. angesäuertes (Marienfelde) Wasser ad libitum angeboten. Der Käfig ist mit Holzspäne-Einstreu bestückt. 
Die Tierärztinnen am DRFZ testen zudem fortlaufend neue Enrichmentmöglichkeiten, um das Wohlergehen der Tiere zu fördern. So wurden im vergangenen Jahr viele neue Spielzeuge wie so-genannte Tee-Eier, die mit Zellstoff gefüllt sind, Holzbälle oder das Aspen-Labyrinth in der Tierhal-tung etabliert. Damit das natürliche explorative Verhalten der Tiere gefördert wird, erhalten die Tiere stets beim Käfigwechsel ein neues Spielzeug. 
Die Tierhausleitung und Tierschutzbeauftragte am DRFZ suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die Tierhaltung weiterhin zu verbessern. Über die kontinuierliche Recherche wird Protokoll geführt.



20. Beschreibung des Hygienemanagements
	Hygienestatus der Versuchstiere/der Tierhaltung:
Hygienemanagement DRFZ Mitte: Die Tiere werden unter SPF Bedingungen gehalten. Personen, die die Anlage betreten, tragen einen Overall, spezielles Schuhwerk, Mundschutz, Haarnetz und Handschuhe. Die Schutzkleidung wird nach jedem Verlassen und wieder Betreten der Anlage gewechselt.
Hygienemanagement DRFZ Marienfelde: Die Tiere werden unter SPF Bedingungen gehalten. Personen betreten die Anlage über eine Zwangsdusche, tragen autoklavierte OP-Kleidung, spezielles Schuhwerk, Mundschutz, Haarnetz und Handschuhe. Die Schutzkleidung wird nach jedem Verlassen und wieder Betreten der Anlage gewechselt.

	Hygienemonitoring:
Alle Tiere stammen aus kontrollierten SPF-Zuchten. Um diesen Hygienestatus aufrecht zu halten, werden die Mäuse in sogenannten IVC Käfigen bzw. in Filtertop-Käfigen innerhalb einer Hygienebarriere mit Duschschleuse gehalten. Der Hygienestatus wird zudem regelmäßig anhand von „soiled bedding“ Sentinels überwacht.



Wurden in dem Tierhaltungsbereich aktuell Organismen nachgewiesen, die gemäß Hygienemanagement nicht vorhanden sein sollten?
☐	Ja
☒	Nein
☐	Wurde nicht untersucht (bitte begründen)
Wenn Ja: Um welche Keime handelt es sich?
· Inwieweit ist bekannt, ob diese die Versuchsergebnisse beeinflussen können?
· Welche Maßnahmen werden ergriffen, um eine Infektion der Tiere für das beantragte Versuchsvorhaben mit den oben genannten Keimen zu verhindern? 
	Erläuterungen:
     



21. Zusammenfassung der Maßnahmen zur Verminderung, Vermeidung und Linderung jeglicher Form des Leidens der Tiere von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod (§ 31 Abs. 1 Nr. 1h TierSchVersV)
	Erläuterungen: 
Zur Verminderung jeglicher Form des Leidens werden die Mäuse selbstverständlich unter hohen Standards gehalten. Bei der Zucht wird bereits das stressfreie Umsetzen der Mäuse mittels Tunnel- oder Cup-Handling angewandt. Um keine überschüssigen Tiere aufkommen zu lassen, wird zum einen ein durchdachtes Zuchtmanagement angewandt. Eine ordnungsgemäße Berechnung der Tierzahl gewährleistet darüber hinaus den Einsatz einer angemessenen Anzahl an Tieren. Ein adäquates Gewöhnungsprogramm bereitet die Mäuse auf das Handling durch den Menschen vor. Das Gewöhnungsprogramm wie auch alle Methoden und Eingriffe werden so schonend wie möglich mit großer Sorgfalt von erfahrenen Mitarbeiter*innen durchgeführt, die an regelmäßigen Fortbildungen teilnehmen. Alle tierexperimentell arbeitenden Wissenschaftler*innen sind sich der großen Verantwortung bewusst, die sie für das Wohlergehen der Versuchstiere tragen. Für die Versuchsteile wurden Abbruchskriterien festgelegt, bei deren Erreichen der Versuch beendet wird. Die Versuche werden ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt und stetig überwacht, um das Leiden der Mäuse auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Sowohl die Versuchsleitung als auch alle im Versuch Mitarbeitenden bilden sich eigenständig konti-nuierlich zu 3R Methoden fort. Die Tierärztinnen bieten außerdem durch die Organisation von Ver-anstaltungen, welche zum Sammeln der Fortbildungsstunden besucht werden können, zusätzliche Möglichkeiten an, wie z.B. Online-Seminare externer Sprecher, Diskussionsrunden mit 3R-relevanten Publikationen, und machen die MitarbeiterInnen regelmäßig auf Möglichkeiten der Fortbildung aufmerksam. Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem tierärztlichen und tierpflegerischen Personal. Weiterhin fördert die Zusammenarbeit mit vielen anderen Wissenschaftlern innerhalb des Forschungsgebiet, dass der aktuellste Stand der tierexperimentellen Arbeiten eingehalten wird und verbessernde Maßnahmen mit weitreichenden Ausmaß getroffen werden können.  
Die Tierärztinnen am DRFZ recherchieren kontinuierlich über neue Möglichkeiten, die Zucht und Haltung mittels Verbesserungsmöglichkeiten wie z.B. neue Enrichment-Tools zu optimieren. Außerdem fördert die Zusammenarbeit mit vielen anderen Tierschutzbeauftragten über den Arbeitskreis Berliner Tierschutzbeauftragter, dass der aktuellste Stand zum tierexperimentellen Arbeiten und möglicher Alternativmethoden eingehalten wird.



22. Darlegung, wie die Belange der Umwelt berücksichtigt werden sollen, so dass eine möglichst umweltverträgliche Durchführung des Tierversuches erwartet werden kann (§ 8 Abs. 1 Nr. 7a TierSchG i.V.m § 31 Abs. 1 Nr. 1i und 4b TierSchVersV)

	Erläuterungen:
Sämtliche nationale Gesetze und Verordnungen wie das GenTG, AsiG oder das AMG werden eingehalten. Die Tierhaltungsanlage ist entsprechend gestaltet, sodass für gentechnisch-veränderte Organismen keine Möglichkeiten bestehen, die Anlage zu verlassen. Kadaver werden fachgerecht über AnimSec entsorgt. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden immer dort, wo es möglich ist, Materialien mehrfach verwendet. Beispielsweise durch den Verzicht auf Einwegkittel oder durch Autoklavierung von Mehrwegmaterialien. Der Verbrauch von notwendigen Einwegmaterialien wie Handschuhen oder Kanülen wird durch durchdachte Versuchsplanung auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert.



23. Wollen Sie die beantragte Studie in einer Datenbank vorregistrieren? 
(z. B. unter https://www.animalstudyregistry.org/asr_web/index.action oder bei einem Journal)
☐	Nein
☐	Ja
	Erläuterungen:
Die Vorregistrierung ist hilfreich, um die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Forschung zu erhöhen und damit den Tierschutz zu fördern. Bei der Registrierung erhält die Studie einen Digital Object Identifier (DOI), sodass das geistige Eigentum gekennzeichnet ist. Durch die Registrierung einer Studie kann das Engagement für Transparenz und Datenqualität gegenüber Gutachtern, Herausgebern, Drittmittelgebern und der allgemeinen Öffentlichkeit gezeigt werden.[footnoteRef:4] Bitte geben Sie an, wo die Vorregistrierung geplant ist. [4:  Bert B, Heinl C, Chmielewska J, Schwarz F, Grune B, et al. (2019) Refining animal research: The Animal Study Registry. PLOS Biology 17(10): e3000463. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000463] 

     



24. Wären Sie zur persönlichen Vorstellung Ihres eingereichten Tierversuchsantrags und der Klärung von Fragen in einer Sitzung der Tierversuchskommission bereit?
☐	 Ja	☐	Nein

25. Anonymisierung des Antrages:
☐	Ja	☐	Nein
Wenn ja: Im Falle der gewünschten Anonymisierung müssen die für die Kommission vorgesehenen Unterlagen anonymisiert und gekennzeichnet beigefügt werden.

26. Beinhaltet Ihr Antrag/Ihre Anzeige schutzwürdige Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse? 
☐	Ja	☐	Nein	
Wenn ja: Machen Sie die schutzwürdigen Geheimnisse bitte eindeutig im Antrag kenntlich!

Information über die Datenverarbeitung
Hiermit informieren wir Sie, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, wofür diese benötigt werden und wie diese bei uns verarbeitet werden. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte nach geltendem Datenschutzrecht.
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Anzeigenbearbeitung, der Kontrolle/Überwachung/Erfassung, zu Archiv- und Statistikzwecken und zur Effektivierung des Verwaltungshandelns. Hierzu werden Ihr Name, Geschlecht, Geburtsdatum, berufliche Anschrift, Beruf, Qualifikation und die versuchstierkundliche Sachkunde sowie das Aktenzeichen zu Ihrem Vorgang gespeichert.
Um ggf. Gebühren erheben zu können, erfolgt eine Übermittlung Ihres Namens und Ihrer Anschrift an das Haushaltsreferat innerhalb des LAGeSo. 
Genehmigungspflichtige Tierversuchsanträge werden bei der Tierversuchskommission vorgelegt, soweit von Ihnen gewünscht in anonymisierter Form. Eine Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Daten kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden.
Rechtliche Grundlage ist § 16 Abs. 6 Tierschutzgesetz bzw. § 3 Bundesdatenschutzgesetz vom 30.6.2017 bzw. § 3 Berliner Datenschutzgesetz nach Inkrafttreten.
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns sowohl in Papierform als auch elektronisch gespeichert. Die Löschung der Daten erfolgt spätestens nach zehn Jahren.

Als von der Datenverarbeitung betroffene Person haben Sie folgende Rechte:
1. Sie können bei uns Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie zu welchen Zwecken verarbeiten und wem diese bereits offengelegt oder an wen diese weitergeben wurden. Auch an wen wir Sie noch weiter geben wollen ist Bestandteil der Auskunft.
1. Sie können bei uns die Berichtigung fehlerhafter Angaben zu Ihrer Person verlangen.
1. Sie können die Löschung Ihrer Daten verlangen, z. B. wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen/die Daten bei uns für den oben angegebenen Zweck nicht mehr benötigt werden und es auch keine gesetzliche Grundlage mehr für die längere Speicherung bei uns gibt. 
1. Unter bestimmten Umständen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bei uns verlangen; die Daten werden dann nicht gelöscht, aber nicht weiter genutzt.
1. Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen persönlichen Situation ergeben, können Sie gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen. 
1. Sie haben das Recht, nicht einer auf ausschließlich automatisierter Datenverarbeitung beruhenden Entscheidung (Profiling) unterworfen zu werden.
1. Wenn Sie nicht zufrieden mit der Datenverarbeitung bei uns sind, können Sie auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, mailbox@datenschutz-berlin.de) Beschwerde einreichen.

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle:			Impressum: 
Landesamt für Gesundheit und Soziales LAGeSo			Landesamt für Gesundheit und Soziales 
Ansprechpartner: 						Turmstr. 21, 10559 Berlin
IV C 1 							Rückfragen: Frau Dr. Miriam Zibell
Tel.: 90229-2410 						Tel.: 90229-2410
Mail: Miriam.Zibell@lageso.berlin.de					E-Mail: Miriam.Zibell@lageso.berlin.de
Datenschutzbeauftragte: ZSL DSB					Für den Inhalt verantwortlich: IV C 1
Tel.: 90229-1209						V.i.S.d.P. Stephanie Reisinger
Mail: Datenschutz@lageso.berlin.de 					Stand: 02/2025
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